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RS OGH 1974/1/24 3Ob12/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1974

Norm

6.DVEheG §19

EO §382 Z8 IIIF

Rechtssatz

Der Antrag des Ehemannes, seine Frau habe ihm ab sofort den Zutritt zur Ehewohnung zu gewähren, ist nach § 9 der

6. DVEheG zu beurteilen, wenn der Antragsteller schon früher durch eine rechtskräftige EV zum Verlassen der

Wohnung verpflichtet worden ist.
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